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Sehr geehrter Herr Dreiner, 

 
der Bebauungsplan Nr. 68 „Konversion Griemeringhausen, Teil A 
(Gewerbe)“ in der Gemeinde Marienheide soll durch ein 9. 
Änderungsverfahren geändert werden mit dem Ziel der 
geringfügigen Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche 
für ein Grundstück im südöstlichen Bereich des Gewerbegebietes 
sowie der Anpassung der Höhenfestsetzung. Die Grundzüge der 
Planung werden durch die beabsichtigte Änderung nicht berührt. 
Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das Verfahren 
beinhaltet keine Änderungen bezüglich der Abwasser- oder 
Niederschlagswasserbeseitigung. 
 
Der Wupperverband kann dem Antrag zustimmen, da sich aus 
unserer Sicht durch die geplanten Änderungen keine negativen 
Auswirkungen auf die Gewässer in der näheren Umgebung 
ergeben.  
Wir weisen an dieser Stelle auf die positiven Effekte von 
Dachbegrünungen hin, wie z.B. Verbesserung des Kleinklimas, 
Schaffung von Flächen für Fauna und Flora, Bindung von Staub 
und Schadstoffen, Entlastung des Entwässerungssystems 
(Wasserrückhalt, Abflussverzögerung), winterlicher und 
sommerlicher Wärmeschutz sowie die biologische und 
mechanische Reinigung des Regenwassers, wodurch u.a. die 
negativen Folgen der Versiegelung gemindert werden können.  
Auch die Möglichkeit der Verwendung von Pflastern, die eine 
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers weiterhin 
ermöglichen, sollte geprüft werden. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Wencke Karthaus-Sausen 
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